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Sie Bedingungen des Waffenstill¬
standes.

Der Waffenstillstandsvertrag unterbricht die Kriegs-
Unternehmungenund erstreckt sich auf alle Land- und Luft-
streitkräste der beteiligten Mächte auf der Landfront zwischen
dein Schwarzen Meer und der Ostsee. Auf den russisch-
türkischen Kriegsschauplätzenin Asien tritt der Waffenstill,
stand! gleichzeitig ein. Die Vertragschliehendenverpflichten
sich, während des Waffenstillstandesdie Anzahl der an den
genannten Fronten und auf den Inseln des Moonsunbes
befindlichen Truppenverbände — auch hinsichtlich ihrer
Gliederung und! ihres Etats — nicht zu verstärken und an
diesen Fronten keine Umgruppierungen zur Vorbereitung
einer Offensive vorzunehmen. Ferner verpflichten sich die
Bcrtragsschliestenden bis zum 14. Januar 1918 (1. Januar
1918 russischer Zeit) von der Front zwischen dem Schwar¬
zen Meer und der Ostsee keine operativen Truppenverschie¬
bungen durchzuführen, es sei denn, daß die Verschiebungen
im Augenblick der Unterzeichnung dies Waffenstillstandsver¬
trages schon eingeleilet sind. Endlich verpflichten sich die
Vertragsschließenden, in den Häfen der Ostsee östlich des
15. Längogrades Ost von Ersenwich und in den Häfen des
Schwarzen Meeres während der Dauer des Waffenstillstan¬
des keine Truppen zusammenzuziehen.

Ms Demarkationslinie an der europäischen Front gelten
die beiderseitigen vordersten Hindernisse der eigenen Stell-
ungen. Diese Linien dürfen nur unter Bedingungen über¬
schritten werden. Dort, wo keine geschlossenen Stellungen
bestehen, gilt beiderseits als Demarkationslinie die Gerade
zwischen den vordersten besetzten Punkten. Der .Zwischen¬
raum zwischen den beiden. Linien gilt als neutral. Ebenso
sind schiffbare Flüsse, die die beiderseitigen Stellungen tren¬
nen, neutral und unbefahrbar, es sei denn, daß es sich um
eine vereinbarte Handelsschiffahrt handelt. In den Ab¬
schnitten, wo die Stellungen weit auseinander liegen, sind
alsbald durch WaffenstillstanbskommiffionciiDemarkations¬
linien festzulegen und kennllich zu machen. Auf den russisch¬
türkischen Kriegsschauplätzen in Asien sind die Demarkations¬
linien sowie der Verkehr über dieselben nach Vereinbarung
der beiderseitigen Höch-stkommandierenden zu bestimmen.

Zur Entwicklung und Befestigung der freundschaftlichen
Beziehungen zwischen den Völkern der vertragschliehenden
Parteien wird ein organisierter Verkehr der Trllppen unter
folgenden Bedingungen gestattet:

1. Der Verkehr ist erlaubt für Parlamentäre , für Mit-
glicder der Waffenstillstandskommissioneilund deren Ver¬
treter. Sie alle müssen dazu Ausweise von mindestens
einem Korps-Kommando bezw. Korpskomiteebesitzen.

2. In jedem Abschnitt einer russischen Division kann an
etwa zwei bis drei Stellen ein organisierter Verkehr statt-
findcn. Hierzu sind im Einvernehmen der sich gegenüber-
stehenden Divisionen Verkehrsstellen in der neutralen Zone
zwischen den Demarkationslinien einzurichten uitlbi durch
weihe Flaggen zu bezeichnen. Der Verkehr ist nur bei Tage
von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zulässig. In
den Verkehrsstellen dürfen sich gleichzeitig höchstens 25 An¬
gehörige jeder Partei ohne Waffen aufhalten. Der Aus¬
tausch von Nachrichten und Zeitungen ist gestattet. Offene
Briefe können zur Beförderung übergeben werden. Der
Verkauf und Austausch von Waren des täglichen Gebrauches
an den Verkehrsstellen ist erlaubt.

3. Die Beerdigung Gefallener in der neutralen Zone
ist erlaubt. Die näheren' Bestimmungen sind jedesmal durch
die beiderseitige Divisionen oder höheren Dienststellen zu
vereinbaren.

4. lieber die Rückkehr entlassener Hecresangehöriger des
«inen Landes, die jenseits der Demarkationslinie des ande¬
ren Landes beheimatet sind, kann erst bei bien Friedensver-
Handlungen entschieden werden. Hierzu zu rechnen sind auch
die Angehörigen polnischer Truppenteile.

5. Alle Personen, die — entgegen den vorstehenden Ber-
einbarungen 1 bis 4 — die Demarkationslinie der Gegen¬
partei überschreiten, werden festgehakten unfo erst bei Frie¬
dens sch,luh oder Kündigung des Waffenstillstandes zurück-
gegeben. Die vertragschließenden Parteien verpflichten sich,
ihre Truppen durch, strengen Befehl und eingehende Be¬
lehrung auf das Einhalten der Verkehrsb edingungen und»
die Folgen von Ueberschreitungen hinzuweisen.

Für den Seekrieg wird folgendes festgelegt:
1. Der Waffenstillstand erstreckt sich auf das ganze

Schwarze Meer und auf die Ostsee östlich des 15. Längen¬
grades Ost von Greenwich, und zwar auf alle dort befind,
lichen See- und Luftstreitkräste der vertvagschliehenden Par¬
teien. Für die Frage des Waffenstillstandes tm Weihen
Meer, in den russischen Küstengewässern und im nördlichen
Eismeer wird von der deutschen und russischen Seeknegs-
leitung in gegenseitigem Einvernehmen eine besondere Ver¬
einbarung getroffen werden. Gegenseitige Angriffe auf Han-
dels- und Kriegsschiffe in den genannten Gewässern sollen
nach Möglichkeit schon jetzt unterbleiben. In jene besondere
Vereinbarung sollen auch Bestimmungen ausgenommenwer.
den, um nach Möglichkeit zu verhindern, dah Seestreickräfte
der vertra gschlieh enden Parteien aus anderen Meeren sich
bekämpfen.

2. Angriffe von See aus und aus der Luft auf Häsen
und Küsten der anderen vertragschltehenden Partei werden
aus allen Meeren beiderseits unterbleiben. Auch ist das
Anlaufen der von der einen Partei besetzten Häfen und
Küsten dürch Seestreitkräste der anderen Partei verboten.

3. Das Ueberfliegen von Häfen und Küsten der anderen
vertragschliehenden Partei , sowie der Demarkationslinien
ist auf allen Meeren untersagt.

4. Die Demarkationslinien verlaufen:
a) Im Schwarzen Meer : von Olinka—Leuchtturm

(St . Georgsmündung)—Kap Jeros (Trapezuni),
b) In der Ostsee: von Rogekuel—Westküste Worms

—Dogskaer—Svenska—Hoegarne.
Um Unruhe und Zwischenfälle an der Front zu vermei-

den, dürfen Hebungen init Jnsänteriewirkung nicht näher als
5 Km., mit Artilleriewirkung nicht näher als 15 Km. hinter
den Fronten vorgenonnnen werden. Der Landminenkrieg
wird vollkommen eingestellt. Luftstreitkräste und Feffelb,al¬
lons müssen sich außerhalb einer 10 Km. breiten Lustzone
hinter der eigenen Demarkationslinie halten. Die Arbeiten
an den Stellungen hinter den vordersten Drahthindernissen
sind erlaubt, jedoch nicht solche, die der Vorbereitung zuin
Angriff dienen können.

Mit Beginn des Waffenstillstandes treten die „Waffen-
stillsiandskonnniffionen", Vertreter jedes an dem betreffenden
Frontstück beteiligten Staates , zusanimen, denen alle mili¬
tärischen Fragen für die Ausführung der Waffenstillstands-
beftimmungen in den betreffenden Bereichen zuzuführen sind.

Alle bisher für die einzelnen Frontstücke abgeschloffencn
Vereinbarungen über Waffenruhe oder Waffenstillstand wer-
den durch diese» Waffenstillstandsvertrag auhcr Kraft ge¬
setzt.

Die vertragsschließendenParteien werden im unmittel-
baren Anschluß die Unterzeichnung dieses Waffenstillstands-
Vertrages in Friedensoerhandlungen eintreten.

Ausgehend von dem Grundsatz der Freiheit, Unab¬
hängigkeit und territorialen Unversehrtheit des neutralen per.
fischen Reiches sind die türkische und die russische Oberste
Heeresleitung bereit, die Truppen aus Persien zurückzu¬
ziehen. Sie werden alsbald mit der persischen Regierung
in Verbindung treten, uni die Einzelheiten der Räumung
und die zur Sicherstellung jenes Grundsatzes sonst noch er¬
forderlichen Mahnahmen zu regelu.

Jede vertragsschließende Partei erhält eine Ausfertigung
dieser Vereinbarung in deutscher und russischer Sprache, die
von den Bevollmächtigtenunterzeichnet ist.

Brest-Litowsk, 15. Dezember 1917 (2. Dezember 1917.)
(Unterschriften^

•

Zusatz zum Waffenstillstandsvertrag:
Zur Ergänzung und zum weiteren Ausbau des Abkom¬

mens über den Waffenstillstandkamen die vertragsschliehen-
den Parteien überein, schnellstens die Regelung des Aus-
taufches der Zivilgefangencn und der dienstuntauglichen
Kriegsgefangenen unmittelbar durch die Front in Angriff
zu nehmen. Hierbei soll die Frage der Heimschasfung der
im Laufe des Krieges zurückgehaltenen Frauen und Kinder
unter 14 Jahren in erster Linie berücksichtigt werden. Die
vertragschliehenden Parteien werden sofort für eine tun¬
lichste Verbesserung der Lage der beiderseitigen Kriegsge¬
fangenen Sorge tragen. Dies soll eine der vornehmsten
Aufgaben der beteiligten Regierungen sein.

Um die Friedensoerhandlungen zu fördern und die der
Zivilisation durch den Krieg geschlagenen Wunden so schnell
wie möglich zu heilen, sollen Mahnahmen zur Wiederher¬
stellung der kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zwi¬
schen den vertvagschliehenden Parteien getroffen werden.

Diesem Zweck soll u. a. dienen: Die Wiederaufnahme der
Post, des Handelsverkehrs, der Versand von Büchern, Zei¬
tungen' und dergleichen innerhalb der durch den Waffenstill¬
stand gezogenen Grenzen. Zur Regelung der Einzelheiten
wird eine gemischte Kommission von Vertretern jänitlicher
Beteiligten demnächst in Petersburg zusammcntreten.

Brest- Litowsk, 15. Dezember 1917 grundsätzlich genehmigt
und unter Vorbehalt der endgültigen Formulierung unter¬
zeichnet. (Unterschriften.)

Der Beginn Der Friedensverhand¬
lungen.

Berlin, 17. Dez. (W. B . Amtlich.) Die Regierungen
Deutschlands, Oesterreich-Ungarns , Bulgariens und der Tür¬
kei werden bereits in den nächsten Tagen in Friedensver-
Handlungen mit Rußland eintreten. Die Abreise der deut.
scheu Bevollmächtigten erfolgt demnächst. Unverbindliche
Vorbesprechungen über die Friedcnsbedingungen zwischen
den schon in Vrest-Litowsk anwesenden Vertretern der be¬
teiligten Regierungen sind bereits im Gange.

Berlin, 17. Dez. (W. B .) Die „NorddeutscheAllge-
meine Zeitung" uieldet: Wie wir hören, wird Staatssekretär
v. Kühlmann sich im Laufe dieser' Woche zu den Friedens¬
verhandlungen nach Vrest-Litowsk begeben.

Besprechung des Kanzlers mit den Fraktions-
fnftrern.

Berlin. 17. Dez. (W. B.) Reichskanzler Graf v. Hert-
ling hat die Führer der Fraktionen des Reichstages zu einer
Besprechung für Donnerstag den 20. Dezember nachmittags
3 Uhr emgelaidjen. Bon dem Ergebnis dieser Besprechung
wird es abhängen, ob und wann der Haushaltsausschuh
des Reichstages demnächst Zusammentritt.

GrafHertlingüberLIoydGeorgesRede.
„Nicht Lloyd George ist der Weltrichter,

sondern die Geschichte."
Berlin, 17. Dez. (W. B .) Der ReichskanzlerDr. Graf

v. Hertling hatte die Freundlichkeit, den Direktor von Wolffs
TelegraphischernBureau . Dr. Manller . zu einem kurzen
Gespräch zu empfangen. Der Gegenstand war die letzte
Rede Lloyd Georges. Der Herr Reichskanzler äußerte sich
folgendermaßen:

„Sie fragen mich nach meiner Antwort auf die letzte
Rede des englischen Premierministers Lloyd Georges?

Herr Lloyd George nennt uns in seiner Rede „Verbrecher
und Banditen." Wir beabsichtigen, wie schon einmal im
Reichstage erklärt wurde, nicht, uns an dieser Erneuerung
der Sitten homerischer Helden zu beteiligen. Mit Schimpf¬
worten werben moderne Kriege nicht gewonnen, vielleicht
aber verlängert, denn bas ist nach jenen Schmähungen des
englischen Ministerpräsidenten klar: Für uns ist ein Ver¬
handeln mit Männern von derartiger Gesinnung ausge¬
schlossen. Für den aufmerksamen Beobachter konnte seit ge¬
raumer Zeit kein Zweifel mehr bestehen, dah die englische
Regierung unter Führung von Lloyd George dem Gedanken
eines gerechten Verständigungsfricdens vollkommen unzu¬
gänglich war. Wenn es in den breiten Kreisen der Oeffent-
licksteit eines schlagenden Beweises hierfür bedürfte, so ist er
durch die neueste Rede des englischen Stoatsleiters geliefert.

Sie wissen, dah ich erst feit kurzer Zeit an die Spitze der
Relchsrcgierung getreten bin, dah mir aber meine bisherige
Stellung Gelegenheit gab, die auswärtige Politik meiner
Vorgänger und der verbündeten Staatsmänner von einem
besonders guten Vcobachtungspostenaus zu verfolgen. Und
da kann ich als Staatsmann und Historiker, der ein langes
Leben dem Forschen nach geschichtlicher Wahrheit gewidmet
hat, erklären: das deutsche Gewissen ist rein, nicht wir waren
es, die den Mord von Sarajewo inszenierten. Der Pro¬
zeh Suchomlinow in Petersburg , er hat das , was wir seit
Ende Juli 1914 muhten, der Welt mit absoluter Deutlich¬
keit klargelegt: die Ursache des Weltkriegs, den dem Zaren
Nikolaus II. von gewissenlosen Ratgebern abgcnötigten Be¬
fehl zur Gcsamtmobilmachung, der uns den Kampf nach zwei
Fronten aufzwang.

Vor wenigen Tagen war es ein Jahr , dah wir init unse¬
ren Verbündeten den Feinden die Hand zum Frieden boten.
Sie wurde zurückgestohen. Inzwischen hat unsere Antwort



(ruf die Papstnote unseren Standpunkt erneut ausgesprochen.
In dem Augenblick, wo ich die Nachricht erhalte, daß die
Waffenruhe, die schon zwischen unseren östlichen Nachborn

-und uns bestand, in einen förmlichen Waffenstillstand Über¬
gegangen ist, wird mir die Rede des englischen Premier¬
ministers, von der Sie sprechen, vorgelegt. Sie ist die Ant¬
wort des heutigen englischen Kabinetts auf die Papstnote.

Unser Weg im Westen ist demnach klar.
Nicht Llohd- George ist der Weltnchter, sondern die Ge«

schichte; ihrem Urteil können wir , wie am 2. August 1914,
so auch heute mit Ruhe entgegensehen."

Keine japanischen Truppen in Wiviwostok.
Genf, 17. Dez. Die französischen Zeitungen veröffent¬

lichen eine Mitteilung der japanischen Regierung, worin die
Landung japanischer Truppen in Wladiwostok dementiert
wird. (Frff. Ztg.)

Lckalnacl)iid)ten.
* Königstein, 18. Dez. Der Sohn des Zimmermeisters

Joseph Kreiner hier, Kanonier Joseph Kleiner, seit einem
Jahre an der Front im Westen, wurde für bewiesene Tapfer,
keit durch Verleihung des Eisernen Kreuzes 2. Klasse ausge¬
zeichnet.

* Das andere der in der Sophienstraße belegenen
Doppelhäuser, früher der Firma Falkenhayn u. Riese-
Frankfurt a. M. gehörig, seither in Händen der Nass. Lan¬
desbank, ging durch Kauf in den Besitz des Herrn Ingenieur
Ferdinand Armagni über.

* Der Nastauifche Städtetag tritt , wie bereits gemeldet,
unter Vorsitz des Oberbürgermeisters Voigt morgen Mitt¬
woch, vormittags N/- Uhr, in Franksurt a. M.. im Sitzungs.
saal der Stadtverordnetenversammlung zu einer außerordent¬
lichen Versammlung zusammen. Auf der Tagesordnung
stehenu. a. folgende Punkte : Beitritt zum Deutschen Städte-
tag, Einfluß des Westens im Reichsverband Deutscher
Städte , Teuerungszulagen und Kriegsbeihilfen a) für die
städtischen Beamten (Berichterstatter: Oberbürgermeister
Dr. Janke-Höchst a. M .), d) für die Pensionäre, Witwen
und Waisen der städtischen Beamten (Berichterstatter: Bür¬
germeister Schütz-Oberlahnstein), Erstattung der Verwal¬
tungskosten der Gemeinden auf Emnd der kriegswirtschast--
lichech Maßnahmen durch die Kommunalverbände (Be¬
richterstatter: Bürgermeister Gierlich-Dillenburg), Besprech¬
ung über einzelne Fragen der Nahrungsmittelversorgung
sowie der Brennstoffverforgung.

* Herabsetzung der Fettration . Vom 1. Januar ab wird
die Fetlversorgung der deutschen Zivilbevölkerung auf eine
neue Basis gestellt werden, indiem die bisher vorgesehene
Menge an Speisefett von 90 auf 70 Gramm herabgsetzt wird.
Für Selbstversorger wird die Speisefcttmenge von 125 auf
100 Gramm ermäßigt. Diese Maßnahme ist notwendig ge-
worden, weil einmal die Fettzufuhren aus dem Ausland
nicht mehr auf der gleichen Höhe wie früher stehen, und weil
das Erttägnis der Milchkühe infolge der schlechten Futter¬
mittelernte nachgelassen hat. Dazu kömmt, daß durch die er¬
höhten Abschlachtungen auch der Bestand der Milchkühe ge¬
ringer^geworden ist. Die jetzige Maßnahme der Reichs fett¬
stelle ist hauptsächlich getragen von der Vorsicht, daß die
Fettversorgung bis zur Wiedereröffnung des Werdeganges
in der nunmehr festgesetzten Höhe durchgehaltcn wird. Eine
weitere Herabsetzung ist bei den großen Mengen an Mar-
garine, die in voraus schauend er Absicht aufgespeichert wor-

den sind, nicht zu fürchten. Diese erhöhte Margarinefabri-
kation ist zum größten Teil ermöglicht worden durch un¬
sere gute Oelfruchternte und durch die verschiedenen tech¬
nischen Verbesserungen, diurch die auch die Qualität der
Margarine wesentlich verbessert werden konnte. Wenn im
Frühjahr der Weidegang früher geöffnet werden sollte, als
es im vorigen Jahre geschah, ist nrit einer Erhöhung dieser
Fettratton im Frühjahr zu rechnen.

* Der Kaiser hat den Oberpräsidenten der Provinz
Hessen-Nassau, Staatsminister Dr. v. Trott zu Solz, zum
Senior der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaft für die Zeit bis Ende März 1921 berufen.

— Kaffee aus gefärbtem Sägemehl. Die Witwe Wil¬
helm Hagemann hatte in Esten, Bochum und anderen
Großstädten angeblich„echten" gemahlenen Kaffee verkauft,
der aus gefärbtem Sägemehl bestand. Obenauf hatte sie
eine Zenttmeter dicke Schicht Kaffee gestreut. Die Straf-
kammer in Duisburg verurtellte sie zu zwei Monaten Ge¬
fängnis.

* Papierkragen bezugsscheinpflichtig. Imprägnierte Dauer-
Wäsche unlbi mit Webwaren überzogene Papierkragen sind,
nach einer Verordnung der Reichsbekleidungsstelle vom 8.
Dezember, bezugsscheinpflichttg.

-8- Hornau, 18. Dez. Das Eiserne Kreuz 2. Kl. wurde
dem Fernsprecher Johann Bender und dem Musketter Adam
Bender wegen besonderer Tapferkeit vor dem Feinde ver¬
liehen. Beide Ausgezeichnete sind Söhne des hiesigen Nacht.
Wächters Herrn Johann Bender.

von nah und lern.
Bad Homburg, 17. Dez. Die Kaiserin kehrte heute abend

nach Berlin zurück.
— Die in einem hiesigen Gasthause aufgefundenen bei¬

den toten Frauen wurden als die 52jährige Witwe Rosalie
Hell und deren 23jährige Tochter Anna aus Bockenheim,
festgestellt. Beide sind anscheinend freiwillig aus dem Le¬
ben geschieden, da sie den Ermittelungen zufolge in kümmer¬
lichsten Verhältnissen lebten.

Höchst, 17. Dez. In der Nacht zum Sonntag wurde
in der Vreuerschen Fabrik ein 13 Meter langer Treibriemen
gestohlen. Als Täter wurde der Arbeiter Nikolaus Koch aus
Flörsheim ermittelt, in dessen Wohnung in Flörsheim noch
37 Pfund Treibriemen, zum Teil schon zerschnitten, gefunden
wurden. Koch wurde heute früh in Hast genominen.

Niedernhausen (Ts .), 16. Dez. Zwischen- Wildsachsen
und Auringen wurde die Tochter des Rottenführers Damb-
niann ooir einem Bäcker aus Medenbach überfallen und ge¬
würgt. Der Täter mußte schließlich von seinem Opfer ab-
lassen, da das Mädchen sich kräftig zur Wehr setzte. Er
konnte nach kurzer Zeit verhaftet werden.

Mannheim, 15. Dez. In der Zeithauerstrahe fand man
unlängst das Dienstmädchen Marie Schalke halbverhungert
und erfroren aus einem Speicher auf. Sic war bei einem
Speicherdiebstahl eingeschlossen worden und wagte nicht um
Hilfe zu rufen, sodaß sie erst am siebenten Tage befreit
wurde. Die Strafkanimer verurteilte sie heute außerdem zu
sechs Monaten Gefängnis.

Chemnitz, 15. Dez. Der Kaufmann Albert Müller von
hier hatte baumwollene Strümpfe unter der Angabe, es seien
halbseidene, aus geführt. Er wurde vom hiesigen’Landge¬
richt zu 94 790.66 Mark Geldstrafe oder 6 Monaten Ge¬
fängnis verurteilt.

Trotzes Hauptquartier, 18.Dezember.
(W. B .) Anrüich. ■

Westlicher Kriegsschauplatz.
Bei Sturin und Schneetreiben blieb die Artillerietättg-

keil mäßig. In F l a n d e r n und westlich von C a m b r a i
ttat am Abend geringe Feuersleigerung ein.

Erkundungsabteilungen brachten an der englischen Front
nordwestlich von P i n o n , aus denr Oftufer der Maas
und südöstlich von Thann  eine Anzahl Engländer und
Franzosen ein.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.

Mazedonische Front.
Im Cerna . Bogen  und zwischen Barbar und

Doiran »See  lebte das Feuer zeitweilig auf.
Italienische Front.

Zwischen Brenta und Piave  vielfach leblzafte Ar-
ttllerietätigkeit. Oestlich vom Monte Solarolo  wur¬
den Teile der feindlichen Stellung genommen.

Der Erste Generatquarliermeister: Ludendorss.

Bitte, gedenket der hungernden Vögel!!
■nBenrnnaa

Betrifft die Entrichtung des Waren,nnfatz-
stempels für das Kalenderjahr 1017.

Auf Grund des tz 161 der Ausführungsbestimmungm
zum Reichsstempelgesetz werden die zur Entrichtung der Ab¬
gabe vom Warenumsätze verpflichteten gewerbetreibenden
Personen und Gesellschaften in Königstein im Taunus aus¬
gefordert, den gesamten Betrag ihres Warenumsatzes im
Kalenderjahr 1917 in der Zeit vonr 2. bis 31. Januar 1917
der Unterzeichneten Steuerstelle, Rathaus , Zimmer 3, schrift¬
lich oder mündlich anzumelden und die Abgabe gleichzeitig
mit der Anmeldung einzuzahlen.

Als steuerpflichtiger Gewerbebetrieb gilt auch der Betrieb
der Land- und Forstwirtschaft, der Viehzucht, der Fischerei
und des Gartenbaues sowie der Bergwerksbetrieb.

Beläuft sich ber Jahresumsatz auf nicht mehr als 3000 Jl,
so besteht eine Verpflichtung zur Anmeldung und eine Ab¬
gabepflicht nicht. Für Betriebsinhaber, deren Warenumsatz
nicht erheblich hinter 3000 M zurückbleibt, empfiehlt es sich,
zur Vermeidung von Erinnerungen, eine die Nichteinreichung
einer Anmeldung begründende Mitteilung zu machen.

Wer der ihm obliegenden Anmeldungsverpflichtung zu¬
rr iderhaNdelt oder über die empfangenen Zahlungen oder
Lieferungen wissentlich unrichtige Angaben macht, hat eine
Geldstrafe verwirkt, welche dem zwanzigfachenBetrage der
hinterzogenen Abgabe gleichkommt. Kann der Betrag der
hinterzogenen Abgabe nicht sestgestellt werden, so tritt Geld¬
strafe von 150 bis 30 000 M ein.

Zur Erstattung der schriftlichen Anmeldung sind Vor-
dnicke zu verwenden. Sie können bei der Unterzeichneten
Steuerstelle kostenlos enttrommen werden.

Steuerpflichtigesind zur Anmeldung ihres Umsatzes ver¬
pflichtet, auch wenn ihnen Anmeldungsvordruckenicht zuge¬
gangen find.

Königstein im Taunus , den 12. Dezember 1917.
Magistrat — Steuerverwaltung

Abteilung für Warenumsatzstempel.

Cigaretten
Marken erster Firmen „Luftfahrerdank “ , „ Mal -Kah“
Kleine Packungen von 20- 25 Stück. Zu Qeschenkzwecken geeignet

Stück 4 , 6 , 8 , 10 , 12 u. 15 Pfg.
Der Reinertrag obiger Fabriken
dient der Luftfahrer - Fürsorge.

Cigarren
reichhaltiges Lager in allen Preislagen.

Taschen - Feuerzeug
.Marke „JUPITER“, 10 Stück 55 Pfg.

Lie ferungsniöglichkeit ^ vorbehalteiK ^J

SchadeLWM
tS Königstein i. T . Hauptstr . 35

ielwaren
und prakt . Weihnachtsgeschenken finden Sie im

Frankfurter Kaufhaus
Joh. M. Heinemann , Kelkheim i.T.

Wilhelmstrasse 19. Wilhelmstrasse 19.

An Werktagen geöffnet : Von 9 - 1 Uhr und von 2 — 7 Uhr.
Sonntag den ganzen Tag geöffnet. --- ---------- ----- -

Gut erhaltenen

Fuss - Sack
zu kaufen gesucht.

Zu erfr. in der Geschästsst. d Ztg.

Nmmerleute
und

Gemüse- und Salz -Verkauf.
Donnerstag , den 20. Dezember d. I ., kommen bei der Firma

Schade u. Füllgrabe gegen Abgabe des Lebensmittelkarte-Abschnitts IS
je 1 Psnnd Note Karotten und je 2 Pfund Wirsing zum Verkauf.
Gleichzeitig wird daselbst gegen Lebensmittelkarte-Abschnitt 16 je 200
Gramm Salz abgegeben.

Königstein . den 17. Dezember 1917.
Der Magistrat . Jacobs.

€rdarbeiter
für dringende auswärtige Bauten

gesucht.
Sofortige Meldungen bei

Johann Odorico,
Inhaber : »

Ingenieur R . Wortmann,
Frankfurt a. M.,

Gutleutstrafie 19.

Sdilachtatep
kaust jeder Zeit zu den höchsten
Preisen Anton Bös , Königstein,

Bekanntmachung.
Die Ablieferungen der Einrichtungsgegenstände aus Kupfer

Messing, Nickel und Aluminium finden bis auf weiteres jeden Mitt-
woch, nachmittags von 4—8 Uhr^ bei der hiesigen Sammelstelle statt.

Sollte noch jemand im Besitze von bereits enteigneten Kupfer-,
Messing- und Nickelgegenständen. sowie Aluminium sein, so sorge der
Betreffende für sofortige Ablieferung.

Könizstein im Taunus , den 3. Dezember 1917.
Als beauftragte Behörde:

Der Magistrat. Jacobs.
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